
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Buchbesprechung: Kleine Schriften

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


tin, ihre bestimmte Antwort mit den nöthig findenden

Bemerkungen zu begleiten.

Die angetragene Botschaft wegen der Zölle wird

angenommen. Ueber das das Weinohmgcld betreffende

Begehren erklärt der Rath, nicht eintrete» zu können.

Folgendes Gutachten der Criminalgesezgebungscom-

mißivn wird in Berathung und der Antrag desselben

angenommen.
Ulrich Hubcr von Oberwyl Cant. Baden, 4» Jahre

all und lcdigen Standes, diente als Papierergcsell in
der Papiermühle zu Bremgarten. Er entwendete wäh,
rend seiner Dienstzeit seinem Meister Lumpen, die er

durch ein i-jähriges Kind seinem Vater, Jakob Huser,

zutragen ließ und dann das Geld dafür durch das Kind
erhielt. Das Kind ist sowohl durch sein Alter a!S

daß es nur die Befehle seines Vaters befolgte, von

aller Schuld entladen; hingegen ist sich zu verwundern,
das das Bezirksgericht Bremgarten dem Jakob Huser

mir als einem simplen Gezeug - Fragen vorlegte, all-

dieweil derselbe durch seinen seldstdeponirlen öftern

Lumpenverkchr durch sein Kind mit dem dienenden

Papurergcsell, einen nicht geringen Verdacht von wis.

semltchcr Hehlercy auf sich geladen halte.
Ob der Ulrich Huber nur Einmal seinem Meister

Lumpen entwendet und dem Huser durch sein Kind
überliefert habe? ist nicht im Reinen; der Vater und

das Kind behaupten mehrere, der Jnquisit beharrte

aber auf der Betheurung nur Einmal. Indessen ist

der Schaden, wenn man auch auf mchrercmale rech-

vet, aus höher nichd als 4 Schweiz?'.franken gewür-

digcl. Das Verhalten des Huders bey der Instruktion
der Prozedur zeigte nichts weniger als Bercuung seines

Fehlers, sondern vielmehr einen äusserst argen Charakter

an. Nicht nur laugnete er hartnäckig die That bis er

am Ende durch die Confrontation mit dem Kind Huser

M« Gestanbniß gebracht ward, sondern er suchte durch

wiederholte treulose Vorgebe» die That auf seinen eige-

nen schuldlosen Bruder zu wälzen.

Sralt zu einer achtjährigen Kettenstraffe nach Maß-

Sà des -70. Art. des peinl. Gestzes, vcrurtheilte
das Bezirksgericht Bremgarten unterm leztabgewtchcnen

». Sept. diesen Hausdieb zu einer zweyjährigen Kel.
tenstraffe. Kaum hatte der Huber seine Straffe an-

getreten, so heward er sich durch eine vom 29. Sept.
datierte, an den B. Statthalter des Cantons Bade»
gerichtete Bittschrift um Milderung derselben, worauf
der Vollz. Räth Ihnen B. G. unterm 4. Okt. vor-
Wust, des Hubers Ketttusiraffe in eine Cmgränzung

in seine Gemeinde unter specielle? Aufsicht der dafigen'
Behörden zu verwandeln. Der Vollz. Rath gründete
diesen Vorschlag auf folgende 2 Data : Erstlich auf
den kleinen Werth des Gestohlenen — dieß hat seine

prozedürliche Richtigkeit; zweycens auf das aufrichtige
Geständniß und die Reue des Vcructheilten — diese

Angade scheint hingegen Ihrer Commißion eine bloß
auS der Luft gegriffene ffi» Scrio zu seyn, wenigstens

zeuget die Prozedur das gerade Gegentheil.
Damals ward auf den beyliegcnden Vortrug unsers

College» Gschwcnds der Vollz. Rath eingeladen, bet
Gesetzgebung Berichte über des HnbcrS Lebenswandel,
sein Betragen in der Gefangenschaft und baS iü seiner

Bittschrift vorgebende Magenweh mitzutheilen. Das
Resultat dieser Bcrichteinziehungen ist nun dieses, daß

der B. Unlerstatthaltcr von Bremgarten deklariert, bey

dem beständigen Lustäudern des Hubcrs könne man
keine Auskunft über seinen bisherigen Lcdenswande! ge->

ven; und 5ic Munizipalität Oberwyl (woher er sich

Burger sagt) will nichts weder von ihm noch von

seinem Bürgerrecht wissen.

Medizinische Zeugnisse von dem Zustand des Hubcrs
hat der Vollz. Rath keine angeschlossen; wohl aber

bezeugt der Voll;. Rath in finer lezteru Botschaft, tag!
der Hubcr zufolge medizinischer Zeugnisse seit 4 Wochen
ausserhalb seinem Gefguguissö ohne die Nätur der

Krankheit anzuzeigen) verpflegt werden müsse. Dieß
ist der Verhall der Sache.

Wenn Sie ìiun B. G. dem wiederholten Stra-mildo
rnngsvorschlag des Vollz. Raths entsprechen wollen, sb

läßt sich ohne Besorgniß.schlimmer Folgerungen Ihr Be-

gnadigungsdckret auf nichts anders begründen, als auf
den von der Vollziehung versicherten Kraukheilszustand

des vcruetheilten Hubers; denn nnl der Geringhnl des

Werths eines Hausdiebstahls stehet, selbst ohne die gra,
vierenden Umstände der Prozedur in Rechnung zu brim
gen, die Milde des Strafurlheils im Verhältniß.-

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Geschichte der Gesellschaft zu Beförde;

rnnq u n d Au fm » n te r u n g des G ut e w

undGemeinnützigen in Ba sel. Dritte
Decade. Viertes Jahr 1800, 8.

S. 47.
i -

Die vortrefliche, von dem verewigten Isel i n gci-

stiftete Gesellschaft, hat auch die Rvwblntisnssti'mnb



glüklich überstanden, und die beträchtliche Anzahl ihrer,
wenigstens durch Geltbcyträge Antheil.nehmenden Glie,
der i?i gereicht Basel zur Ehre.' Jährlich läßt
die Gesellschaft eine kurze Rechenschaft ihrer Verrich.
zungen und zugleich die Rechnung über ihre Einnahmen
und Ausgaben durch den Druck bekannt machen. Man
findet also hier Nachricht von dem Fortgang mannig.
faltiger Anstalten zu Unterweisung und besserer Bildung
der Jugend, die durch die Gesellschaft gestiftet sind:
der Zcichnungsschule ; der Schule für Papierer - Kinder ;

der Näheschulcn; der Flikschulc; der Singschule; —
der Anstalt zur Verdingung junger Handwerker; derje.

n-gcn zu Besorgung armer Kranken; und der Spinn-
anstatt. Tue Einnahmen der Gesellschaft im Jahr i8°o
he rügen 4198 Fr. Die Ausgaben ,129 Fr. Die Kran,
kenanstalt, die besondere FondS und Rechnung hat t

hätte 6092 st. Einkünfte, und 4862 fl. Ausgaben.—

In einer Rede des abgehenden Vorstehers der Gesellschaft

B. Hier, de Ntcl. Bernoulli, werden über die zahlreiche

Niederlassung von Fremden die nun durch ein neuer-
lichcs Gesez sehr beschränkt worden), in der Gemeinde

Basel/ als einer neuen Quelle zunehmender Armuth ei.

Mge Bemerkungen gemacht, und Besorgnisse geäußert.

dllv! devoirs en repense ck'un Uelvêtien unitaire nu
Oicnven veil's cis Lerne. Z-' S. 2.

Unbedeutende Verse gegen Weiß.

Liane et Liraney prêceciemment iViembres cie la Liiam.
ìzrs gclniinitìrscive ciu Lanton cie kribourg en îkei-
verie aux Liecteurz cie 1798 et 1799 et à tous

leurs Loncitoyens. 14. fevr. Igor.) L.S. 8.

Die beyden in Folge des Gesetzes vom 17. Ienner
durch den Vollz. Rath von ihren Stellen «bgerussenen

Administratoren, erklärn, hier öffentlich, daß steglau-

den, der Vollz. Rath sey durch Intriganten und Ver.
läumdcr zu dieser gegen sie getroffenen Maßregel, vcr-

leitet worden.

Mannigfaltigkeiten.
Ich werde alle Faktionen bekämpfen,

weich c n N a me n n n d w e l ch e F a r b e » sie
a uchlr a gen möge n: Diesem Wahlspruchc des äch-

ten Vaterlaubssreundes getreu, haben wir die Rolle der

Jakobiner bekämpft, so lange von ihr her, das Vater-

1 land gefährdet war. Unerschrocken und persönliche Gc.
i fahr nicht achtend / 'habest' wir die Grundsätze der ächte»

Freyheit, die Gerechtigkeit gegen Alle, und den gleiche»

Schuz dcr Gesetze für Alle, gegen dieUnternehmungen der

Willkür, des bösen Willens, und der Rachgier, „yd
gegen die Rasereyen des Unverstandes, mit Mund u»d

Feder damals vertheidigt, als wilde Revvlulionairs und

bösartige Iacobiner, theils an der Spitze der Regierung
stunden und mächtig waren, theils elne nur halb vcr.

lorne Gewalt wieder an sich zn reisten strebten. — Diese

Rotte ist besiegt: ihre nur verblendet gewesenen An.

Hänger, überspannte aber redliche Menschen, die an,

Kopfe nicht am HerzenkranklageN, sind vom Fieber

genesen; die unheilbar Rasenden sind bewacht und gc.

lahmt.'... Dagegen hebt eine den Iacobinernvebrüderte
Rotte, die Rolle der Chouans lieber geben wir solchen

Verkehrtheiten fremde als vaterländische Namen) M
Kurzem ihr Haupt empor. — Noch sollte auch diese

Traucrscene der fränkischen Revolution auf Helveliens

Boten wiederholt werden! Unter veränderten Name»

und Formen, find es die Grundsätze der Iacobiner,
die diese Menschen beseelen.... Der Augcnblik, wo die

Nation mit dem langersehnten Frieden, die Wiederkehr

der Ruhe und eines neuen Wohlstandes hoffen, und

von ihrer einsweiligen Nrgierung den möglichst befehle»,

niglen Uebergang zu einer festen und daurenben Ver-

fassung erwarten dürfte — schien diesen Elenden geschik!

zl, seyn, um eine allgemeine Reaktion zn organißre»,

und in neuen Revoturionsstürmen, ihre Herrschsucht,

ihren Stolz, ihre Rachgier zn fälligen.

Wir werben diese neue Iaeodinexn, die das Aus«

land, ivechselswcise Oestreich und Frankreich, aurieffen,

um das helvetische Volk z„ unterjochen; die in ihrem

Wahnsinn, und durch eiu scheinbares Gelingen so mau«

cher Intrigue verblendet, eine Weile selbst von dem

fränkischen Consul, dem Helden, der mit gleich kräftigem

Arm die Chouans und die Iacobiner zu Boden schlug,

sich Hülse versprachen — wir werden, sagen wir, dit

Anschläge dieser neuen Iacobiner, gleich jenen der frii«

heren, enthüllen, und sie gleich diesen, der Verachlunt
der helvetischen Nation Preis geben.

U.

D r u k f e h l e r.
In St. 268. S- ,,22. Sp. «.-Z. s; Das Wock

zu, welches sich in diese Zeile verirrt hat, sollte j»

Anfang der 5ten Zeile stehen..'
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